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Bezeichnung der Leistung: 
 

Projekt: „Oberstraße“ Kanal- und Straßenbau/-sanierung 6297 

Leistung: Planungsleistung Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerk gemäß HOAI  

 
 

Vertragsbedingungen 

 
 

I. Besondere Vertragsbedingungen 
 

I.1 Termine und Fristen 

1.1 Beginn der Ausführung: 

 Spätestens 10 Werktage nach Zuschlagserteilung 

 Frühestens am       (Datum) 

 Spätestens am 01.05.2026 (Datum) 

1.2 Vollendung der Ausführung in Werktagen nach Aufforderung, Zuschlagserteilung, etc.: 

 Spätestens       Werktage nach       

 Einzelfristen für 

2.2.1       = spätestens       Werktage nach       

2.2.2       = spätestens       Werktage nach       

2.2.3       = spätestens       Werktage nach       

1.3 Vollendung der Ausführung nach Datum: 

 Spätestens       (Datum) 

 Einzelfristen für 

2.3.2 Fertige LP 2 = spätestens 01.07.2026 

2.3.2 Fertige Vergabeunterlagen, beendete LP 6 = spätestens 01.11.2026 

 

 
 

I.2 Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers 

Die Deckungssummen der Haftpflichtversicherung betragen mindestens: 

a) für Personenschäden 5.000.000,- EUR 

b) für sonstige Schäden (Vermögens- und Sachschäden) 3.000.000,- EUR 

Umweltschäden nach dem Umweltschadensgesetz sind von der Berufshaftpflicht einzuschließen. 

 
 

I.3 Ergänzende Vereinbarungen 

Der Ingenieurvertrag A0.0 mit seinen Anlagen wird bei der Beauftragung zur Vertraglichen Grundlage 
zwischen der Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler und dem AN. 

Die Beauftragung des AN erfolgt über ein Auftragsschreiben in Verbindung mit dem Ingenieurvertrag, der 
Auftrag gilt als angenommen mit beidseitiger Unterzeichnung des Vertrags. 

Der AG beauftragt den AN mit der Unterzeichnung dieses Vertrages zunächst mit den in Ziffer 4.1.1 
aufgeführten Leistungen als einen vom AN geschuldeten Teilerfolg, der so genannten Leistungsstufe 1 
dieses Vertrages. Durch Auftragserteilung (schriftlich oder in Textform) kann der AG dem AN ferner die 
weiteren Planungsleistungen beauftragen, die unter Ziffer 4.1.2 genannt sind, die so genannte 
Leistungsstufe 2 im Sinne dieses Vertrages, zu deren Ausführung der AN mit der Auftragserteilung 
verpflichtet ist. In seiner Entscheidung, die Leistungsstufe 2 zu beauftragen, ist der AG frei. Ein 
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Rechtsanspruch des AN auf Beauftragung weiterer Leistungen über die Leistungen der Stufe 1 hinaus 
besteht nicht.  

 
 

I.4 Datenschutz 

Siehe Anlage A6 

 
 

II. Technische Vertragsbedingungen 
 

II.1  
Technische Vertragsbedingungen Landschaftsplanerische Leistungen,  
Ausgabe 2021 (TVB-Landschaft) 

II.2  
Technische Vertragsbedingungen Objektplanung Ingenieurbauwerke,  
Ausgabe 2019 (TVB-Ingenieurbauwerke) 

II.3  
Technische Vertragsbedingungen Objektplanung Verkehrsanlagen,  
Ausgabe 2021 (TVB-Verkehrsanlagen) 

II.4  
Technische Vertragsbedingungen Fachplanung Tragwerksplanung,  
Ausgabe 2019 (TVB-Tragwerksplanung) 

II.5  
Technische Vertragsbedingungen Fachplanung Technische Ausrüstung,  
Ausgabe 2014 (TVB-Technische Ausrüstung) 

II.6  
Technische Vertragsbedingungen für Planungs- und Entwurfsleistungen für Geotechnik, 
Ausgabe 2014 (TVB-Geotechnik) 

II.7  
Technische Vertragsbedingungen Ingenieurvermessung, Ausgabe 2022  
(TVB-Ingenieurvermessung) 

II.8  
Technische Vertragsbedingungen für Prüfingenieurleistungen, Ausgabe 2019  
(TVB-Prüf) 

II.9  
Technische Vertragsbedingungen für Verkehrsuntersuchungen, Ausgabe 2019 
(TVB-Verkehrsuntersuchung) 

II.10  
Technische Vertragsbedingungen für Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination gem. 
Baustellenverordnung, Ausgabe 2021 (TVB-SiGeKo) 

II.11  A7.1 Datenaustauch Caigos  

II.12  A7.2 Merkblatt Höhen und Koordinaten  

II.13  A7.3 Leistungsbeschreibung Vermessung  

II.14  A7.4 AIA 

II.15  A7.5 Merkblatt Laserscan 

 

III. Allgemeine Vertragsbedingungen 
 

Allgemeine Vertragsbedingungen für freiberufliche Leistungen im Straßen- und Brückenbau, Ausgabe 2022 
(AVB F-StB) 

 


